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Die Informationen bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 DS-GVO können unserer Homepage entnommen werden 

(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz/). 

 

 

 

DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE INFORMATIONSFREIHEIT  
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Informationsfreiheit: FragdenStaat.de [#238651] - Ausübung Abhilfebefugnisse 
Art. 58 (2) DSGVO in 2020 und 2021  
 
Ihre Eingabe vom 24. Januar 2022  
 
▍
███████████ ██ ▍▍
▍
vielen Dank für Ihre Anfrage .  
 
In dem von Ihnen bezeichneten Zeitraum (2020 und 2021) hat unsere Behörde in 
keinem Fall Abhilfebefugnisse aus Artikel 58 Absatz 2 der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) ausgeübt, um damit einer (bevorstehenden) nach den 
Art. 44-49 DSGVO rechtswidrigen Übermittlung personenbezogener Daten zu be-
gegnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  


